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Wegen Vergewaltigung
der Ehefrau verurteilt
Mitte Februar ist erstmals in der franzö-
sischen Justizgeschichte in Grenoble ein
Mann wegen Vergewaltigung seiner inzwi-
sehen von ihm geschiedenen Frau zu acht
Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden,
von einem Geschworenengericht aus lauter
Männern. Das Urteil wurde als Sensation
gewertet, weil bisher in Frankreich die
Vergewaltigung der Ehefrau durch ihren
Ehemann gar nicht als strafbar galt. Die
Umstände im konkreten Fall waren übel:
Der Ehemann hatte die Tat als eigentliche
Strafaktion inszeniert, weil die Frau, seiner
Brutalität nach wenigen Monaten Ehe über-
drüssig, die Scheidung eingereicht hatte.
Er überfiel sie mit Komplizen, zerrte sie in
ein Auto und schleppte sie in einen Park,
wo er sie ohrfeigte, mit 14 Messerstichen

Ob kurz oc/er /ang
auf den tfaarsc/in/'ff
kommf es an.

Spez/a/-Damensa/on
Co/dt/re-Sft/d/o Zub/'
A/e//y Zuberbüb/er
F/'e/g. d/'p/. Co/'ffeuse, Fach/e/irer/n
8003 Zür/ch, Zenfra/sfrasse 76

Te/efon 337623,3384 74

verletzte und schliesslich vergewaltigte.
Zum Zeitpunkt dieses Verbrechens waren
sie dem Gesetz nach noch verheiratet, der
Scheidungsprozess hatte noch nicht ein-
mal begonnen. Es ist zu vermuten, dass es
wegen der daraus resultierenden juristi-
sehen Erwägungen 27 Monate dauerte, be-
vor die Vergewaltigung vor Gericht kam.

Dass e/'n so/cbes L/rfe/7 überhaupt noch a/s
Sensaf/'on beze/'ebnef werden muss, g/'bf
zu denken. E/'ne Frau, d/'e von /'brem Mann
derart bruta/ m/'ssbande/f w/'rd, müssfe
ganz se/bstverständ//cb zu /'brem Recht
kommen können. Vergewa/f/'gung /n der
Ebe /'st aber off genug e/'n v/'e/ /e/'serer,
wen/'ger spekfaku/ärer Gewa/fsakf. Was
pass/'erf /'n so/eben Fäden? — Und w/'e
sfebf es /'n der Scbwe/'z? S/'s beute /'st Ver-
gewa/f/'gung nur ausserba/b der Ebe mög-
//ob. Docb das so// m absehbarer Zukun/f
end//'cb geändert werden, gemäss dem
Vorscb/ag der Experfenkomm/'ss/'on für d/'e
Rev/'s/'on des scbwe/'zer/'scben Strafgesetz-
buebes, der am 25. Februar 7987 veröf-
fenf//cbf worden /'st und der nun /'n d/'e

Vernebm/assung gebt.

Bleibt der Ehemann
«Namensgeber» der Frau?
Die Vorberatende Kommission des Stän-
derates hat das neue Ehe- und Ehegüter-
recht des Zivilgesetzbuches (ZGB) gutge-
heissen und dabei den meisten vom Bun-
desrat vorgeschlagenen Reformen zuge-
stimmt, die volle «Namensfreiheit» und den
«Hausfrauenlohn» der Ehefrau jedoch ab-
gelehnt.
Wie Kommissionspräsident Jost Dillier
(CVP, OW) und die welsche Kommissions-
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